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Art. 1 § 17 NÖ FAG § 17
 NÖ FAG - NÖ Forstausführungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.02.2018

(1) Bei Waldbränden kommt bis zum Eintre en der Feuerwehr am Brandplatz dem nach Ausbildung und Dienstalter

höchstgestellten örtlich zuständigen Forstorgan die Leitung der Brandbekämpfungsmaßnahmen zu.

(2) Ist Abs. 1 nicht anwendbar, dann hat sich der Leiter oder die Leiterin der Brandbekämpfungsmaßnahmen in allen

forstlichen Belangen der Beratung anwesender Forstorgane zu bedienen.
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